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Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden ist für die Dätwyler Schweiz AG ein 
zentrales Anliegen. Alle Mitarbeitenden, als auch werkvertraglich in unserem Areal tätigen 
Fremdfirmen, Subunternehmer, Lieferanten, sind verpflichtet, die Weisungen bezüglich 
Schutzmassnahmen, Arbeitssicherheit, Gesundheit, Umwelt und Hygiene zu befolgen.  
 
Der nachfolgende Inhalt gilt für alle Arbeiten in und an Gebäuden sowie auf dem gesamten Areal 
der Dätwyler Schweiz AG am Standort Schattdorf.  
 
 
 
 
 
Dätwyler Schweiz AG 
Konzernbereich Sealing Solutions 
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Folgen und Haftung 
Bei Verstoss gegen die gesetzlichen Sicherheitsvorschriften sowie gegen 
diese „Allgemeinen Weisungen für Fremdfirmen“ ist der Auftraggeber 
berechtigt, den zuwiderhandelnde Personen den Aufenthalt auf dem 
Betriebsareal zu untersagen. 

Die Fremdfirma haftet für alle Schäden oder entstehenden Kosten, die 
aus dem Nichtbefolgen dieser Weisung durch ihre Mitarbeitenden, 
Subunternehmer und Zu- / Unterlieferanten entstehen. 

 
 Allgemeines 

Bei Fragen oder für weitere Informationen wende ich mich direkt an den 
Auftraggeber oder den Empfang.  
 
 

 

Parkplätze 
Im Empfangsbereich stehen ausgewiesene Besucherparkplätze und       
E-Ladestationen zur Verfügung, welche ohne Parkkarte genutzt werden 
können.  

Für alle weiteren Parkplätze ist eine Parkkarte erforderlich. Gelb 
markierte Parkplätze dürfen nicht genutzt werden.  

 
 

Zutritt / An- und Abmeldung 
Das Betriebsareal ist nur über den Haupteingang zu betreten und zu 
verlassen.  

Vor Eintritt ins Betriebsareal muss eine Anmeldung beim Empfang 
erfolgen. Bei mehrtägiger Arbeit ist an jedem Tag eine An- und 
Abmeldung erforderlich. 

Gebäudetüren müssen immer geschlossen sein. 

 
Videoüberwachung                                                                                   
Das gesamte Aussengelände der Dätwyler Schweiz AG wird aus 
Sicherheitsgründen videoüberwacht. Die Videodaten werden für einen 
definierten Zeitraum gespeichert und anschliessend gelöscht.  

Bestimmte Bereiche der Produktion können zu Qualitätskontrollzwecken 
videoüberwacht werden. Die überwachten Zonen sind deutlich und gut 
sichtbar gekennzeichnet. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQg-ro497jAhVSDuwKHekkDnAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.spreadshirt.de/paragraph%2Btasse-D5012763?sellable%3D6455257&psig=AOvVaw1uLyWmfgnYHTk7JA1GqMqz&ust=1564649518218206
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbytaC1N7jAhVKyKQKHRUxC24QjRx6BAgBEAU&url=https://www.zeichen-tdc.com/information-1-1744.html&psig=AOvVaw0p1aG9Byf1j5Adk15ciPb5&ust=1564645270603272
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj10J_c1d7jAhUBNOwKHTXdA3QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.interluxe.de/Schild-PIKTOGRAMM-Tuerschild-Hinweisschild-REZEPTION-EMPFANG-Holzschild-Pictogramm&psig=AOvVaw2LDgXhiAosVRo8EOLklDRB&ust=1564645657266838
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Fremdfirmen-Ausweis / Zutrittsberechtigungen 
Während der gesamten Arbeitszeit auf dem  Betriebsareal ist der 
„Fremdfirmen-Ausweis“ sichtbar am Körper zu tragen.  
Die Rückgabe erfolgt via Einwurf beim Empfang. 

 
Ein Verlust muss umgehend gemeldet werden. Bei Verlust oder 
missbräuchlicher Verwendung haftet die Fremdfirma. 

 

Arbeitssicherheit 
Die Arbeit darf erst nach Sicherheitseinweisung und Arbeitsfreigabe 
begonnen werden. Gewerkspezifische Arbeitsschutzbestimmungen sind 
einzuhalten. 
 
Der Arbeitsplatz ist jederzeit abzusichern. 
 

 
Umweltschutz 
Es ist verboten, Maschinen und Geräte einzusetzen, bei denen                        
umweltgefährdende Stoffe austreten (z.B. Reinigungsmittel, Öl usw.). 
Der Gebrauch dieser Stoffe muss auf das nötigste Mindestmass 
beschränkt werden.  
 
Für eine fachgerechte Entsorgung ist die Fremdfirma verantwortlich. 

 

Gefährliche Stoffe und Chemikalien 
Gefährliche Stoffe und Chemikalien (Reinigungs- Schmiermittel, 
Klebstoffe, Farben, etc.) müssen beschriftet und bereits in der 
Planungsphase dem zuständigen Projektleiter unter Einbezug des 
Qualitätsverantwortlichen von Dätwyler gemeldet sein. 
 
Ist am Standort Schattdorf der Einsatz von unbekannten Stoffen durch 
die Fremdfirma geplant, so sind diese Stoffe vor der Arbeitsaufnahme 
der Lebensmittelsicherheitsgruppe zu melden (Störmeldung). Beispiel: In 
der Produktion Food & Beverage sind nur lebensmitteltaugliche Stoffe 
einzusetzen.  

 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
Die Fremdfirma ist für die eigene PSA verantwortlich und ist gemäss 
gängigen Regeln zu tragen. Im Zweifelsfall gelten die Dätwyler 
Standards.  

Generell gilt am gesamten Standort die Tragpflicht langer  Hosen sowie 
schulterbedeckende Kleidung. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwipu6O9297jAhUGzaQKHRC5D3oQjRx6BAgBEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltgef%C3%A4hrliche_Stoffe&psig=AOvVaw3RoE-J_u6sSmBUYixZKFVm&ust=1564647280971078


 

 Systemrichtlinie MC 
03 

QRL 
47-23 

Weisungen für Fremdfirmen 
 

Seite 
4 / 10 

 

 

Aufenthalt 
Der Aufenthalt ist nur in jenen Bereichen gestattet, welche zugewiesen 
und die aufgetragenen Arbeiten auszuführen sind. 

 

 

Ordnung und Sauberkeit 
Abfallmaterial ist durch die Fremdfirma selber zu entsorgen.  
 
Ausnahmen gelten nach Absprache und Instruktion des Projektleiters der 
Dätwyler gemäss Abfallkonzept. Arbeitsplatz und Baustelle müssen 
täglich aufgeräumt und sauber verlassen werden.  
 

 

Hygiene- und Sauberkeitsanforderungen 
Anforderungen bezüglich Hygiene, Lebensmitteltauglichkeit und 
Sauberkeit in den verschiedenen Arbeitsbereichen sind einzuhalten. 

 

Werkzeuge, Maschinen und Geräte 
Mitgebrachte Geräte müssen den Regeln der Technik entsprechen und 
vorschriftsgemäss bedient werden.  
Bei Verlust oder Beschädigung haftet die Fremdfirma. 
 
Die Verwendung technischer Geräte der Dätwyler Schweiz AG ist nur mit 
Genehmigung und Instruktion gestattet. Benutzung auf eigene Gefahr. 
 

 

 
Arbeiten an Maschinen und Anlagen  
Maschinen sind bei 
Ausserbetriebnahme so zu sichern, 
dass sie durch Unbefugte nicht in 
Betrieb genommen werden können.  
Abschalteinrichtungen müssen 
mit einem persönlichen 
Vorhängeschloss gegen 
Wiedereinschalten gesichert werden.   
 
Schutzeinrichtungen dürfen nie 
manipuliert, überbrückt oder entfernt 
werden.  
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSvuuc697jAhWE-aQKHZn_AXEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bergos.de/husqvarna/reparaturanleitung/3306/reparaturanleitung-dvd&psig=AOvVaw2UUiKopx8BB-giIzkn0GWT&ust=1564651487482391
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinw_Pz597jAhWC_aQKHafcBRwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.safety-sign-solutions.com/piktogramm-fuer-glasflaechen-abfall-divsere-ausfuehrungen.html&psig=AOvVaw072xY14ZiES0_IoAfG6xLp&ust=1564650498810385
https://www.kroschke.com/standard-piktogramm-haende-waschen--p-20980.html


 

 Systemrichtlinie MC 
03 

QRL 
47-23 

Weisungen für Fremdfirmen 
 

Seite 
5 / 10 

 

 

Arbeiten in der Höhe (Leitern, Gerüste, Arbeitsbühnen, etc.)  
Es dürfen nur geprüfte Leitern und Arbeitsbühnen mit Nachweis 
verwendet werden. 
 
Der Arbeitsbereich ist so zu sichern, dass niemand durch herabfallende 
Gegenstände verletzt werden kann. 
 
 
   
 
 
 
 

 

Schächte, Kanäle, usw. 
Der Einstieg in Schächte, Kanäle, Gruben, Kessel, Tanks usw. ist nur mit 
schriftlicher Bewilligung des Auftraggebers gestattet.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Elektroarbeiten 
Arbeiten an elektrischen Anlagen > 50V AC oder 120V DC dürfen nur 
durch Firmen mit einer Installations- oder Anschlussbewilligung durch 
deren Fachpersonal ausgeführt werden. Das Öffnen von 
Schaltgerätekombinationen durch Laien ist verboten. 
 
Bei Bedarf muss der Elektrische Dienst der Dätwyler Schweiz AG 
vorgängig kontaktiert werden → 079 644 93 62  
 
Das Elektrosicherheitskonzept der Firma Dätwyler ist einzuhalten. 
 

 

 

Versorgungsleitungen 
Arbeiten an Versorgungsleitungen (Elektrizität, Wasser, Druckluft usw.) 
erfordern eine Genehmigung. 
 
 
 
 

http://www.absperr-schilder-technik.de/Warnschild-Warnung-vor-herabfallenden-Gegenstaenden.htm
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Fotografieren und Filmen 
Das Fotografieren und Filmen ist auf dem gesamten Betriebsareal 
verboten. 

 

Essen und Trinken 
Essen und Trinken ist aus Gesundheits-, Hygiene- und 
Sicherheitsgründen nur in den dafür vorgesehenen Pausenräumen oder 
Aussenbereichen erlaubt. 
 
Erdnüsse und Erdnussprodukte sind am ganzen Standort verboten. 
 
Das Mittragen und die Einnahme von Medikamenten im Bereich  
Food &Beverage ist verboten. Ausnahmebewilligungen können durch 
den Auftraggeber bewilligt werden. 
 
 

 

Alkohol- und Drogenverbot 
Die Einnahme alkoholischer Getränke oder Drogen ist auf dem 
gesamten Betriebsareal strengstens untersagt.  
 
Bei Verstoss folgen rechtliche Konsequenzen. 
 
 

 

Rauchverbot 
Im gesamten Betriebsareal besteht Rauchverbot. Rauchen ist nur in den 
gekennzeichneten Raucherzonen erlaubt. 
 
 
 
 

 

Kommunikation 
Für die Verwendung von Büro- und Kommunikationsmitteln  (Telefon, 
Kopierer usw.) bitte Auftraggeber oder Empfang kontaktieren. 
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Personen- oder Sachschaden 
Unfälle oder Sachschäden sind umgehend dem Auftraggeber oder dem 
Empfang zu melden.  
 

 

Brandschutz / Arbeiten mit offenem Feuer / EX-Zonen 
Der Umgang mit offenem Feuer ist auf dem gesamten Betriebsareal 
untersagt.  
 
Schweiss-, Löt-, Erwärm- und Abbrennarbeiten benötigen eine 
schriftliche Schweissbewilligung.  
In gekennzeichneten, explosionsgefährdeten Bereichen (EX-Bereiche) 
gelten zusätzliche Vorschriften. Bitte Auftraggeber kontaktieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asbest – Gefahren 
Bei Bohrarbeiten durch asbesthaltige Wand- und Bodenbeläge 
ist vorgängig der Auftraggeber (Projektleiter, Kontaktperson) zu 
kontaktieren. 
 
 
 
 
 

 

Verhalten im Notfall 
Fluchtwege, Notausgänge, Notfall- und Brandlösch-einrichtungen, 
Verkehrswege, Treppenhäuser und Elektroverteiler sind jederzeit 
freizuhalten. 
 
Die Mitarbeitenden von Fremdfirmen sind verpflichtet, sich vor 
Arbeitsbeginn über Fluchtwege, bestehende Sicherheitseinrichtungen zu 
informieren. (z.B. Brandmelde- & Feuerlösch-Einrichtungen, 
SOS-Notrufsäulen, Sammelplatz usw.) 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw0rvroIDSAhWGtBoKHeh0B9AQjRwIBw&url=http://www.seton.de/D11003102/Symbol-Schilder-Erste-Hilfe-Versorgung.html&bvm=bv.146094739,d.d2s&psig=AFQjCNEl6aR3sIlGMZW5gAUn5GiI213MpQ&ust=1486634928930374
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Verhalten im Notfall → siehe Rückseite Fremdfirmenausweis 
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Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und sicheren 
Aufenthalt bei Dätwyler! 
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